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Kreis Mettmann 
 
 
 
 

Bekanntgabe der Offenlegung 
über 

die Fortführung des amtlichen 
Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) 

 
im Zeitraum 01.01.2021 - 31.12.2021 bezüglich Änderungen oder Berich-
tigungen von Lagebezeichnungen, Änderungen der Bodenschätzungen 
aufgrund von Nachschätzungen und Änderungen oder Berichtigungen von 
Grundbuchangaben im Gebiet des Kreises Mettmann. 
Folgende Gemeinden sind von der Fortführung betroffen:  

 
Erkrath, Haan, Heiligenhaus, Hilden, Langenfeld, 
Mettmann, Monheim, Ratingen, Velbert, Wülfrath 

 
Gemäß § 13 Abs. 3 und 5 des Gesetzes über die Landesvermessung und 
das Liegenschaftskataster vom 1. März 2005 (Vermessungs- und Katas-
tergesetz - VermKatG NRW, GV.NRW. 2005 S.174 / SGV.NRW. 7134), in 
der zurzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit § 22 der Verordnung zur 
Durchführung des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegen-
schaftskataster, - DVOzVermKatG NRW - in der zurzeit geltenden Fas-
sung, erfolgt die Bekanntgabe der Fortführungen des amtlichen Liegen-
schaftskatasterinformationssystems in den oben genannten Gemeinden 
durch Offenlegung in der Zeit vom 01.04.2022 bis 30.04.2022 einschließ-
lich, beim 
Vermessungs- und Katasteramt des Kreises Mettmann, Raum 2.119, 
Haus A, Verwaltungsgebäude 2, Goethestraße 23, 40822 Mettmann. 
 
Während der Offenlegungszeit wird den betroffenen Eigentümerinnen und 
Eigentümern, sowie den Inhaberinnen und Inhabern grundstücksgleicher 
Rechte, Gelegenheit gegeben, sich über die oben genannten Fortführun-
gen im amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems unterrichten 
zu lassen und den alten sowie den neuen Bestand einzusehen. 
 
Aufgrund der aktuellen unsicheren Corona Lage kann eine Unterrich-
tung und Einsichtnahme nur nach vorheriger telefonischer Termin-
absprache erfolgen. 
 
Ein Termin kann unter der Telefonnummer 02104 99 2507 in der Zeit von 
Montag bis Donnerstag 8:30 – 12:00 Uhr und 13:30 – 15:30 Uhr und 
Freitag von 8:30 – 12:00 Uhr vereinbart werden. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen die in der offen gelegten Fortführung des amtlichen Liegenschafts-
katasterinformationssystems nachgewiesenen Veränderungen bzw. 
Berichtigungen kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenle-
gungsfrist Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht 
Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf, schriftlich einzureichen oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form eingereicht werden. Das 
elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur versehen sein und an die elektronische Poststelle des Gerichts 
übermittelt werden. Wird die Klage schriftlich eingereicht, so empfiehlt es 
sich, je zwei Abschriften beizufügen. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfü-
gung soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Die Klagefrist ist 
nur gewahrt, wenn die Klage vor Ablauf der Frist beim Verwaltungsgericht 
eingeht. Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevoll-
mächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen 
zugerechnet werden. 
 
Mettmann, den 14. März 2022 
 
 Kreis Mettmann 
 Der Landrat 
 Vermessungs- und Katasteramt 
 Im Auftrag 
 Willinghöfer 
 Kreisvermessungsdirektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Öffentliche Zustellungen 
von Bescheiden siehe Anlage Seite 36-40 

 
Die Benachrichtigung über die Zustellung von Bescheiden des 
Kreises Mettmann durch öffentliche Bekanntmachung wird diesem 
Amtsblatt als Anlage beigefügt. Die Anlage ist vom Erscheinungstag 
des Amtsblattes an für 14 Tage befristet im Internet (https://kreis-

mettmann.de/Kreis-Politik/Kreisverwaltung/Amtsblatt) einsehbar. Bei 
Bedarf kann ein gedrucktes Exemplar bei der Poststelle (Zimmer 
1.014) des Kreises Mettmann, Verwaltungsgebäude I, Düsseldorfer 
Straße 26, 40822 Mettmann, eingesehen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


